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Entscheidungsvorschläge zu Hinweisen/Einwendungen i m Bauleitplanverfahren  
 
 
BEZEICHNUNG DER MAßNAHME:  Bebauungsplan Nr. 70 „Gewerbegebiet östlich B 70 / nördlich Mittelweg“, Gemeinde  
      Dörpen 
 
VERFAHRENSGANG:     Frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
       
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben keine Bedenken oder Anregungen  
zur Planung vorgetragen: 
 
1. Gemeinde Rhede (Ems), Rhede (Ems) vom 21.08.2020 
2. Stadt Papenburg, Papenburg vom 27.08.2020 
3. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Emden, Emden 20.08.2020 
4. Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, Osnabrück vom 25.08.2020 
5. Staatliches Baumanagement Osnabrück-Emsland, Bad Iburg vom 14.08.2020 
6. Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Aschendorf vom 02.09.2020 
7. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Lingen (Ems) vom 17.08.2020 
8. Unterhaltungsverband 104 „EMS IV“, Aschendorf vom 31.08.2020 
9. Forstamt Weser-Ems, Osnabrück vom 02.09.2020 
10. Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, Meppen vom 31.08.2020 
11. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn vom 12.08.2020 
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Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben Bedenken  
oder Anregungen/Hinweise zur Planung vorgetragen: 
 
 
 
1. Stellungnahme: Landkreis Emsland, Meppen 
Datum: 14.09.2020 
 
Inhalt  
Zum Entwurf der o. g. Bauleitplanung nehme ich als Träger öffentlicher Belange wie 
folgt Stellung: 
 
Naturschutz und Forsten  
 
Das Plangebiet grenzt im Westen an die Trasse der Bundesstr. 70 an. Im Süden 
bildet der „Mittelweg" die Plangebietsgrenze. Südlich des „Mittelweges" grenzen 
sowohl größere Wald- als auch landwirtschaftliche Nutzflächen an. Im Norden 
grenzt das Plangebiet an eine weitere größere und zusammenhängende Waldflä-
che an. Im Osten sind ebenfalls Waldflächen auszumachen. Die Waldflächen wer-
den hier jedoch durch die Bahntrasse Rheine - Emden zerschnitten. Östlich der 
Bahntrasse erstrecken sich bereits erschlossene, aber nur mäßig bebaute bzw. 
genutzte Gewerbeflächen. Die Gewerbeflächen werden z. Zt. zu einem Großteil von 
verschiedenen Stadien der Ruderalvegetation eingenommen. Das Plangebiet selbst 
unterliegt z. Zt. einer landwirtschaftlichen Nutzung (Acker). 
 
Naturschutzfachliche Belange:  
Im Sinne des (§ 13 BNatSchG) gilt es vorrangig, Eingriffe in den Naturhaushalt und 
das Landschaftsbild zu vermeiden. Die Vermeidung und Minimierung von Eingriffen 
in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild ist für den Vorhabenträger verpflich-
tend. Die Bauleitplanung ist daher grundsätzlich an die örtlichen Gegebenheiten 
anzupassen, um zum einen vorhandene Gebiete, Bereiche oder Biotope, die einem 
gesetzlichen Schutz nach dem BNatSchG unterliegen und zum anderen vorhande-
ne Grünstrukturen wie Waldflächen, Baumreihen oder Baumgruppen, Gehölzinseln, 
Feldhecken, Staudenfluren, Ruderalflächen und Gewässer zu sichern, zu schützen 
und dauerhaft zu erhalten. In diesem Fall ist das Augenmerk auf die Waldflächen, 
die östlich, nördlich und südlich unmittelbar an das Plangebiet angrenzen, zu legen. 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planungen erfolgen so, dass Eingriffe in den Naturhaushalt mög-
lichst vermieden zumindest aber minimiert werden. 
Die Bauleitplanung passt sich, soweit es im Rahmen der geplanten 
Nutzungen möglich ist, den örtlichen Gegebenheiten an. Schutzwürdige 
Grünstrukturen, landschaftsprägende Besonderheiten und Land-
schaftselemente oder –bestandteile mit einem kulturhistorischen oder 
vergleichbaren Hintergrund werden entsprechend den Abwägungen in 
die Planung einbezogen. Die Belange der teilweise umgebenden Wald-
flächen werden bei der Bewertung der Schutzgüter im Umweltbericht 
berücksichtigt. 
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Für die o. g. Bauleitplanung ist eine Umweltplanung durchzuführen. Die entspre-
chenden Daten Erhebungen und Kartierungen sind beizubringen. Als Anforderung 
an die Umweltplanung ist die Abarbeitung der einzelnen Schutzgüter und eine Be-
standsaufnahme der im Plangebiet vorkommenden und unmittelbar an das Plange-
biet angrenzenden Biotoptypen (Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften) zu 
betrachten. 
 
Aus einer zu erarbeitenden Eingriffsbilanzierung, die sich aus der Eingriffsregelung 
nach dem BNatSchG ergibt, sind die Art, die Lage und der Umfang der Kompensa-
tionsmaßnahmen abzuleiten und konkret sowie detailliert (Plan und Text) darzustel-
len. Die Kompensationsmaßnahmen haben sich dabei an der Beeinträchtigung und 
Zerstörung der vorhandenen Biotoptypen zu orientieren. 
 
Artenschutzrechtliche Belange:  
Aufgrund der vorhandenen Waldflächen, die das Plangebiet von drei Seiten umge-
ben, ist die Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für die Bauleitplanung wird eine Umweltprüfung durchgeführt und in die 
Begründung als Umweltbericht gemäß § 2a BauGB eingestellt. Die 
Anforderungen an die Umweltplanung, gemäß den nebenstehenden 
Hinweisen, werden bei der Erstellung des Umweltberichtes beachtet. 
 
 
 
Im Umweltbericht wird die Eingriffsbilanzierung entsprechend den ne-
benstehenden Hinweisen der Fachbehörde erstellt. Die Kompensati-
onsmaßnahmen orientieren sich dabei an der Beeinträchtigung und 
Zerstörung der vorhandenen Biotoptypen. 
 
 
 
Nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde verein-
bart, dass der Belang des Artenschutzes durch die Erstellung einer 
Potentialanalyse in das Verfahren eingestellt werden kann. Untersu-
chung liegt zwischenzeitlich vor. 
Als Ergebnis ist festzustellen, dass die Verbotstatbestände gemäß § 44 
Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG unter Berücksichtigung der in der Un-
tersuchung genannten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen nicht 
erfüllt werden. 
 
Vermeidungsmaßnahmen 
V1: Keine Fäll- und Rodungsarbeiten in der Zeit von 1.März bis 30. 
September 
 
V2: Herrichtung des Baufeldes nicht im Zeitraum zwischen 1.März bis 
31. Juli (Brutzeit) 
 
V3: Artenschutzrechte Beleuchtung 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
A1: Im räumlichen Umfeld sind 200m Waldrandbereiche aufzuwerten 
und zu erhalten. 
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Forstfachliche Belange:  
Forstfachliche Belange werden von der Bauleitplanung nur in einem unerheblichen 
Maß berührt, da die Beseitigung von Waldflächen lt. den vorliegenden Planunterla-
gen nicht vorgesehen ist. Anderweitige Beeinträchtigungen wie das Anschneiden 
bzw. Aufreißen von Waldrändern oder das Unterbrechen von Wechselbeziehungen 
zu benachbarten Biotoptypen oder Ökosystemen sind im Zuge der Biotoptypenkar-
tierungen fachlich zu beurteilen. 
 
Um die Waldflächen dauerhaft zu schützen und in ihrer Nutz-, Schutz- und Erho-
lungsfunktion zu stärken, sind insbesondere an der Nord- und Ostgrenze des Plan-
gebietes Maßnahmen wie das Schaffen funktionstüchtiger Waldsäume oder Puffer-
zonen vorzusehen. 
 

A2: Im räumlichen Umfeld ist eine 0,5 ha große extensiv bewirtschaftete 
Sukzessions-Ackerbrache zu schaffen und zu pflegen.. 
Die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden in den Baulei-
planunterlagen verbindlich festgesetzt. 
Die Untersuchung wird in das weitere Verfahren eingestellt und offen-
gelegt. 
 
 
Der forstfachliche Belang zum Schutz der Waldflächen wird bei der 
Erstellung des Umweltberichtes, mit der zugehörigen Eingriffsbilanzie-
rung, beachtet.  
 
 
 
 
Die Gemeinde prüft ob im Rahmen der erforderlichen Kompensations-
maßnahmen eine Schaffung von Waldsäumen oder Pufferzonen im 
Bereich der Waldbestände umgesetzt werden kann. Entsprechende 
Aussagen werden in den Umweltbericht aufgenommen 
 

 
2. Stellungnahme: Landesamt für Bergbau, Energie un d Geologie, Meppen 
Datum: 21.08.2020 
 
Inhalt  
Aus Sicht des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Außenstel-
le Meppen - Bereich Bergbau West - wird zu dem Vorhaben wie folgt Stellung ge-
nommen: 
Im Planungsgebiet verlaufen Leitungen des folgenden Leitungsbetreibers: 
 
EWE NETZ GmbH 
Cloppenburger Straße 302 
26133 Oldenburg 
 
Bei diesen Leitungen ist jeweils der Schutzstreifen zu beachten. 
Der Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung und von tiefwurzelndem Pflanzenbe-
wuchs frei zu halten. 

 
Entscheidungsvorschlag: 
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Bitte kontaktieren Sie den o.g. Leitungsbetreiber direkt, damit ggf. erforderliche 
Abstimmungsmaßnahmen eingeleitet werden können. 
 

Die EWE NETZ GmbH wurde im Verfahren beteiligt (s. Entscheidungs-
vorschlag zur Stellungnahme Nr. 8). 
 

 
3. Stellungnahme: Industrie- und Handelskammer Osna brück-Emsland-
Grafschaft Bentheim, Osnabrück 
Datum: 08.09.2020 
 
Inhalt  
Die Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim 
trägt bezüglich der o. g. Planung (Ausweisung von Gewerbegebietsfläche) keine 
Bedenken vor. Das Verfahren befindet sich zurzeit im frühzeitigen Beteiligungsver-
fahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. Da noch nicht alle beurteilungsrelevanten Unter-
lagen vorliegen, ist diese Stellungnahme nicht als abschließend zu verstehen. 
 
Es werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Ansiedlungs- und Erweite-
rungsmöglichkeiten von Gewerbebetrieben geschaffen. Ebenso wird mit der Ange-
botsplanung für neue Gewerbebetriebe die Wirtschaftskraft der Gemeinde Dörpen 
erhalten bzw. weiter gestärkt. Wir begrüßen die Planung im Hinblick auf eine weite-
re, qualifizierte Gewerbeentwicklung. Zudem werden mit der Planung die Ziele einer 
regionalen Wirtschaftsförderung verfolgt. Die neuen Bauflächen bewirken eine 
sinnvolle Arrondierung bzw. Erweiterung der bereits vorhandenen Ansätze und sind 
daher auch aus städtebaulichen Gründen zu begrüßen. Weiterhin werden die Re-
gelungen zur Einzelhandelssteuerung sowie der geplante Ausschluss von betriebs-
bedingten Wohnnutzungen, Vergnügungsstätten und wesensähnlichen Nutzungen 
von uns begrüßt. 
 
Im Umfeld des Plangebietes befinden sich schutzbedürftige Nutzungen. In dem 
Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurden mögliche Nutzungskonflik-
te zwischen schutzbedürftigen Nutzungen und Gewerbe-/Industrienutzung durch 
Schallemissionen betrachtet und untersucht (Nr. 1.5.5.2 "Industrie-
/Gewerbeimmissionen"). Die zur Bewältigung von eventuellen Konflikten im Bereich 
des Immissionsschutzes durch angrenzende schutzbedürftige Nutzungen zu tref-
fenden Maßnahmen und Festsetzungen müssen geeignet sein, sodass Nutzungs-
konflikte gar nicht erst entstehen. Grundsätzlich sollten Gewerbebetriebe nicht mit 
Auflagen zum aktiven Schallschutz, Belastungen oder Nutzungseinschränkungen 
betriebswirtschaftlich belastet werden. 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
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Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung im Sinne 
des § 2 Abs. 4 BauGB, der hauptsächlich in diesem Verfahrensgang ermittelt wer-
den soll, haben wir weder Hinweise noch Anregungen. 
 

 
Zur Kenntnisnahme.  
 

 
4. Stellungnahme: Wasserverband Hümmling, Werlte 
Datum: 25.08.2020 
 
Inhalt  
Gegen die o.g. vorgesehene Aufstellung des Bebauungsplanes bestehen seitens 
des Wasserverbandes Hümmling keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Es ist aber zur trinkwasserseitigen Erschließung des Plangebietes und zur späteren 
Überwachung und Wartung des Rohrleitungsnetzes erforderlich, seitens des Maß-
nahmenträgers im öffentlichen Verkehrsraum entlang der Straßen des Plangebietes 
einseitig einen Streifen mit einer Breite von rd. 1,25 m zur Verfügung gestellt zu 
bekommen, der frei von Baumbepflanzungen und Befestigungen ist. Soweit eine 
Oberflächenbefestigung des Leitungsstreifens dennoch vorgesehen ist, ist ein wie-
derverwendbarer Platten- oder Pflasterbelag zu wählen (kein Asphalt). 
 
Ferner wird auf die im Plangebiet auf der Südseite entlang des Mittelweges verlegte 
Trinkwasserversorgungsleitung der Dimension DN 400 mit regionaler und überregi-
onaler Bedeutung hingewiesen. Erdarbeiten in Leitungsnähe sind erst nach Be-
stimmung der genauen Leitungslage von Hand und mit entsprechender Vorsicht 
durchzuführen. Die Leitungstrasse ist von jeglicher Bebauung und Bepflanzung, 
insbesondere Baumbepflanzung, frei zu halten. 
 
 
 
Bei der Durchführung der Ersatz- und Kompensationsmaßnahmen für den Eingriff 
in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild ist ein Mindestabstand von 2,5 m zu 
vorhandenen und geplanten Wasserleitungen insbesondere mit Baumbepflanzun-
gen einzuhalten. Auf das DVGW-Arbeitsblatt GW 125 wird in diesem Zusammen-
hang hingewiesen. 
 
Hinsichtlich des erforderlichen Umfanges und Detaillierungsgrades der Umweltprü-

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
Bei Ausbaumaßnahmen wird darauf geachtet, dass parallel zu den 
Verkehrstrassen ein ausreichender Seitenraum in einer Breite von min-
destens 1,25 m ohne schwere Oberflächenbefestigung und Anpflan-
zungen vorgesehen wird. 
 
 
 
 
Die Versorgungsleitungen und –anlagen bleiben soweit möglich in ih-
rem Bestand erhalten und werden bei der Planung beachtet. Eventuelle 
Umlegungen von Leitungstrassen oder technischen Anlagen werden 
mit dem jeweiligen Versorgungsunternehmen rechtzeitig vor Beginn der 
Baumaßnahme abgestimmt. 
Die erforderlichen Schutzabstände und Sicherheitsbestimmungen bei 
Arbeiten in der Nähe von Leitungstrassen oder technischen Anlagen 
werden in Abstimmung mit dem Inhaber der Leitungsrechte beachtet. 
 
Bei der Durchführung der Ersatz- und Kompensationsmaßnahmen wird 
das DVGW-Arbeitsblatt GW 125 „Bäume, unterirdische Leitungen und 
Kanäle“, März 2016 beachtet. 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
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fung sind aus Sicht des Verbandes keine Anmerkungen zu machen. 
 
 
5. Stellungnahme: Deutsche Telekom Technik GmbH, Os nabrück 
Datum: 04.09.2020 
 
Inhalt  
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigen-
tümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Tele-
kom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh-
men und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der 
o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Die Telekom wird die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Bauge-
biet prüfen. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauent-
scheidung treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem 
bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen 
anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten. Die Ver-
sorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird sicherge-
stellt.  
Wir bitten Sie, Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungs-
plangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens 
drei Monate vor Baubeginn, schriftlich anzuzeigen. 
 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die baulichen Maßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit den 
Versorgungsunternehmen abgestimmt. Die Versorgungsträger werden 
vor Ort eingewiesen und erhalten anschließend ausreichend Zeit für die 
Einleitung aller erforderlichen Maßnahmen. 
Bestandspläne der Versorgungsunternehmen werden bei der Planung 
beachtet. 

 
6. Stellungnahme: Vodafone GmbH / Vodafone Kabel De utschland GmbH, 
Hannover 
Datum: 03.09.2020 
 
Inhalt  
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, 
deren Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. Wir weisen darauf 
hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
 
Die Versorgungsleitungen und –anlagen bleiben soweit möglich in ih-
rem Bestand erhalten und werden bei der Planung beachtet. Eventuelle 
Umlegungen von Leitungstrassen oder technischen Anlagen werden 
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nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen. 
 
 
Im Rahmen der Gigabitoffensive investiert Vodafone in die Versorgung des Landes 
mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und damit den Aufbau und die Ver-
fügbarkeit von Netzen der nächsten Generation - Next Generation Access (NGA)- 
Netzen. 
In Anbetracht der anstehenden Tiefbauarbeiten möchten wir hiermit unser Interes-
se an einer Mitverlegung von Leerrohren mit Glasfas erkabeln  bekunden. Um 
die Unternehmung bewerten zu können, benötigen wir Informationen hinsichtlich 
Potenzial und Kosten. 
Deshalb bitten wir Sie uns Ihre Antwort per Mail an  
greenfield.gewerbe@vodafone.com  zu senden und uns mitzuteilen, ob hierfür 
von Ihrer Seite Kosten anfallen würden. Für den Fal l, dass ein Kostenbeitrag 
notwendig ist, bitten wir um eine Preisangabe pro M eter mitverlegtes 
Leerrohr. Des Weiteren sind jegliche Informationen über die geplante Ansied-
lung von Unternehmen hilfreich (zu bebauende Fläche , Anzahl Grundstücke, 
Anzahl Unternehmen, etc). 
In Abhängigkeit von der Wirtschaftlichkeit der Glasfaserverlegung können wir somit 
die Telekommunikations-Infrastruktur in Ihrer Gemeinde fit machen für die Gigabit-
Zukunft. 
Wir freuen uns darüber, wenn Sie uns zudem einen Ansprechpartner mitteilen wür-
den, bei dem wir uns im Anschluss melden können. 
 
Weiterführende Dokumente: 
 
• Kabelschutzanweisung Vodafone 
• Kabelschutzanweisunq Vodafone Kabel Deutschland 
• Zeichenerklärunq Vodafone 
• Zeichenerklärunq Vodafone Kabel Deutschland 
 
 
 
 
 
 
 

mit dem jeweiligen Versorgungsunternehmen rechtzeitig vor Beginn der 
Baumaßnahme abgestimmt. 
 
Zur Kenntnisnahme.  
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7. Stellungnahme: Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Hamburg 
Datum: 07.09.2020 
 
Inhalt  
Die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unterneh-
men, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme der Träger öffentli-
cher Belange zum o.g. Verfahren. Gegen das geplante Vorhaben -Ausweisung 
eines Gewerbegebietes- haben wir folgende Bedingungen / Auflagen und Hinweise: 
 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissi-
onen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch 
Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu 
Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. 
Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderli-
chenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten ge-
eignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen. Eventuell erforderliche 
Schutzmaßnahmen gegen diese Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb sind gegebe-
nenfalls im Bebauungsplan festzusetzen. 
Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund 
abgeleitet werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzulei-
ten. Einer Versickerung in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. 
Bahneigene Durchlässe und Entwässerungsanlagen dürfen in ihrer Funktion nicht 
beeinträchtigt werden. 
(DB Konzernrichtlinie 836.4601 ff.). Ein Zugang zu diesen Anlagen für Inspektions-, 
Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen ist sicherzustellen. 
 
Wir bitten um weitere Beteiligung im Planverfahren und um Zusendung des Abwä-
gungsergebnisses. 
 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
Die in den offengelegten Unterlagen eingestellten Hinweise, bezüglich 
der Berücksichtigung der Belange durch den Eisenbahnbetrieb, werden 
entsprechend den nebenstehenden Hinweisen ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Bahnunternehmen wird gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am weiteren 
Bauleitplanverfahren beteiligt und über das Abwägungsergebnis infor-
miert. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10

 
8. Stellungnahme: EWE Netz GmbH Cloppenburg 
Datum: 14.08.2020 
 
 
Inhalt  
Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Versor-
gungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 
 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Be-
stand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, über-
pflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Lei-
tungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträch-
tigt werden. 
 
Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anla-
gen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem 
Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzli-
chen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch 
für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plangebietes mit Versor-
gungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ. Bitte planen Sie in diesem Fall 
Versorgungsstreifen bzw. -korridore gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m für die Er-
schließung mit Telekommunikationslinien, Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitun-
gen) sowie die Bereitstellung notwendiger Stationsstellplätze mit ein. 
 
Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger 
vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vor-
habenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung 
vertraglich geregelt. 
 
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubrin-
gen. 
 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns frühzei-
tig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des Plangebietes mit 
Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür sind beispielsweise Lage und 
Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
Die Versorgungsleitungen und –anlagen bleiben soweit möglich in ih-
rem Bestand erhalten und werden bei der Planung beachtet. Eventuelle 
Umlegungen von Leitungstrassen oder technischen Anlagen werden 
mit dem jeweiligen Versorgungsunternehmen rechtzeitig vor Beginn der 
Baumaßnahme abgestimmt. 
Die erforderlichen Schutzabstände und Sicherheitsbestimmungen bei 
Arbeiten in der Nähe von Leitungstrassen oder technischen Anlagen 
werden in Abstimmung mit dem Inhaber der Leitungsrechte beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kostenregelung erfolgt gemäß den aktuellen Verträgen zwischen 
der Kommune und dem Versorgungsunternehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
Die baulichen Maßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit den 
Versorgungsunternehmen abgestimmt. Die Versorgungsträger werden 
vor Ort eingewiesen und erhalten anschließend ausreichend Zeit für die 
Einleitung aller erforderlichen Maßnahmen. 
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Bedingungen wesentliche Faktoren. 
 
 
Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. Dies kann 
im betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Ver-
änderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand führen. Wir 
freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser modernes Verfah-
ren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu können - damit es nicht zu Entschei-
dungen auf Grundlage veralteten Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich 
deshalb gern jederzeit über die genaue Art und Lage unserer zu berücksichtigen-
den Anlagen über unsere Internetseite: 
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen. 
 
Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen und Stellungnahmen bauen wir unsere 
elektronischen Schnittstellen kontinuierlich aus. 
Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig an unser Postfach 
info@ewe-netz.de. 
 
Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Frau Tönnies un-
ter der folgenden Rufnummer: 04471 7011-295. 
 

Bestandspläne der Versorgungsunternehmen werden bei der Planung 
beachtet. 
 
Zur Kenntnisnahme.  

 
 
 
 
VERFAHRENSGANG:    Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Von der Öffentlichkeit wurden keine grundlegenden Bedenken oder Anregungen zur Planung vorgetragen. 
 
 
 
Aufgestellt: 
Papenburg, 16.03.2021 
Ing.-Büro W. Grote GmbH 


